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Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen  
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in 
der Sitzung am 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	 im Ergebnishaushalt
	 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	 der ordentlichen Erträge auf� 16.329.200 €
1.2	 der ordentlichen Aufwendungen auf� 17.472.300 €
 
1.3	 der außerordentlichen Erträge� 375.000 €
1.4	 der außerordentlichen Aufwendungen� 0 €

2.	 im Finanzhaushalt
	 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

2.1	 der Einzahlungen aus laufender 
	 Verwaltungstätigkeit� 15.555.500 €
2.2	 der Auszahlungen aus laufender 
	 Verwaltungstätigkeit� 16.452.100 €

2.3	 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit� 3.392.600 €
2.4	 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit� 6.531.700 €

2.5	 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit� 3.135.600 €
2.6	 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit� 430.000 €

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 3.135.600 € festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächti-
gungen wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 4.400.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 

1.	� Die Hebesätze für die Grundsteuer sind durch eine besondere 
Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt worden:

		  a)	 für die land- und forstwirtschaftlichen 
			   Betriebe (Grundsteuer A)� 630 v. H.
		  b)	 für die Grundstücke (Grundsteuer B)� 603 v. H.

2.	 Der Hebesatz für die Gewerbesteuer 
	 wird wie folgt festgesetzt:� 450 v. H.

§ 6
Für die Befugnis des Stadtdirektors, über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen/Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzu-
stimmen, gelten Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Höhe von 
10.000,00 € als unerheblich.

§ 7
Die Wertgrenze gemäß §12 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- 
und Kassenverordnung (KomHKVO), oberhalb derer vor der Inve-
stitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehre-
ren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden 
soll, wird auf 500.000 € festgesetzt. 

Bad Bevensen, den 12.12.2024

Feller
Stadtdirektor 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit bekannt gemacht. Der Haushaltsplan liegt gemäß 
§114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalgesetzes (NKom-
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VG) in der z.Zt. geltenden Fassung vom Tage der Bekanntma-
chung an während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Ein-
sicht im Rathaus Bad Bevensen während der Dienststunden aus. 
Die nach §119 Abs. 4, §120 Abs. 2 und §122 Abs. 2  Niedersäch-
sisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie §111 
Abs. 3 NKomVG i. V. m. §15 Abs. 6 Niedersächsisches Gesetz 
über den Finanzausgleich (NFAG) erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Uelzen am 24.04.2025 unter dem Aktenzei-
chen 20-006/03 (2025) erteilt worden.

Bad Bevensen, 28. April  2025

Feller
Stadtdirektor

Haushaltssatzung der Gemeinde Altenmedingen  
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Altenmedi-
ngen in der Sitzung am 28.01.2025 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	 im Ergebnishaushalt
	 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	 der ordentlichen Erträge auf� 2.258.700 €
1.2	 der ordentlichen Aufwendungen auf� 2.195.600 €

1.3	 der außerordentlichen Erträge� 0 €
1.4	 der außerordentlichen Aufwendungen� 0 €

2.	 im Finanzhaushalt
	 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

2.1	 der Einzahlungen aus laufender 
	 Verwaltungstätigkeit� 2.204.300 €
2.2	 der Auszahlungen aus laufender 
	 Verwaltungstätigkeit� 2.105.500 €

2.3	 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit� 0 €
2.4	 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit� 1.528.000 €

2.5	 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit� 0 €
2.6	 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit� 0 €

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine 
gesonderte Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie 
folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer

	 a)	für die land- und forstwirtschaftlichen 
		  Betriebe (Grundsteuer A)� 420 v. H.

	 b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)� 200 v. H.

2.	 Gewerbesteuer� 380 v. H.

§6
Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach 117 (1) NKomVG 
zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu ei-
ner Höhe von 5.000,00 € als unerheblich

§ 7
Die Wertgrenze gemäß §12 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- 
und Kassenverordnung (KomHKVO), oberhalb derer vor der Inve-
stitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehre-
ren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden 
soll, wird auf 500.000 € festgesetzt. 

Altenmedingen, den 28.01.2025

Hyfing
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit bekannt gemacht.  Eine Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Haushaltsplan liegt 
gemäß § 114 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalgesetzes 
(NKomVG) in der z. Zt. geltenden Fassung vom Tage nach der 
Bekanntmachung an während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur öf-
fentlichen Einsicht im Gemeindebüro Altenmedingen während der 
Dienststunden aus.

Altenmedingen, den 02. Mai 2025

Hyfing
Bürgermeister


